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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2024

In der Satzung des Wohlfahrtsfonds und in der Wohlfahrtsfondsbeitragsordnung ist festzulegen, welche beitrags- und

leistungsrelevanten Daten von Kammerangehörigen unverzüglich zu melden sind. Für den Fall, dass diese Daten trotz

nachweislicher Au orderung nach Ablauf einer angemessen gesetzten Nachfrist nicht oder nicht vollständig an den

Wohlfahrtsfonds übermittelt werden, kann für den Zeitraum bis zur Nachreichung der beitrags- und

leistungsrelevanten Daten der entsprechende Höchstbeitrag vorgeschrieben werden.
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